
III-42 der Beilagen zu den stenograp
'
hischen Protokollen des Nationalrates 

XII. GP. 

8. 3. 1971 

Bericht der, Bundesregierung 

betreffend das Übereinkommen (Nr. 130). 
über ärztliche: Betreuung und Krankengeld 
und die Empfehlung (Nr. 134) der Inter-

nationalen Arbeitsorganisation 

A. Vor�emerkungen, 

Die Allgemeine KO'nferenz der Internationalen 
Arbeitsorganisation, die vom VerwaItungsrat ,des 
Internationalen Arbeitsamtes zu ihrer 53. Tagung 
nach, Genf einberufen' wurde, hat am 25. Juni 
1969 das übereinkommen '(N r. 130) über' ärzt­
liche Betreuung und' Krankengeld und die Emp­
fehlung (Nr. 134) betreffend dense�ben Gegen­
stand angenommen. 

Der amtliche deutsche Wortlaut der vorange­
führten internationalen Urkunden ist in der An­
lage, beigeschlossen. 

Jed�s Mitglied der Internationalen Arbeits­
organisation ist gemäß Art; 19 der Verfassung 
der Organisation, BGBL Nr. 229/1949, verpflich­
tet, ,die anläßlich der Tagungen , der Internatio­
,nalen Atheitsikoiliferenz angenommenen inter­
nationalen Instrumente den zuständigen Stellen 
im Hinblick auf ihre Verwirklichung durch die 
Gesetzgebung oder, durch andere Maßnahmen 
vorzulegen. 

B. Die internationalen Urkunden 

Das übereinkommen (Nr. 130) sieht vor, daß 
die innerstaatliche Gesetzgebung hinsichtliCh der 
Gewährung von Leistungen im Falle einer Er­
krankung bestimmte Gruppen von Erwerbstäti­
gen sowie deren Ehefrauen und Kinder oder ,be­
stimmte Gruppen' vo'n Einwohnern zu schützen 
hat. Der Schutz bereich hat sich - eingeschränkt 
auf den nachstehend unter lit. a angeführten 
Fall - auch auf Bezieher einer Leistung der 
Sozialen Sicherheit wegen Invalidität (darunter 
fallen auch die in den einschlägigen österreichi­
schen Rechtsvorschriften analog verwendeten Be­
griffe wie z. B. Berufs- hzw. Dienstunfähigkeit), 
Alter" Tod des Ernährers oder Arbeitslosigkeit 
sowie gegebenenfalls die Ehefrau und Kinder 
dieser, Personen zu erstrecken. 

Das übereinkommen deckt folgende Fälle: 
a) Krankheitszustand, der eine ärztliche Be­

treuung heilender Art und unter vorge­
schriebenen Bedingungen eine ärztliche Be­
treuung vorbeugender Art erfordert; 

b) Arbeitsunfähigkeit, die sich aus einer 
Krankheit erg!bt und Verdienstausfall zur 
Folge hat, wobei die Begriffsbestimmung 
der Arbeitsunfähigkeit der innerstaatlichen 
Gesetzgebung überlassen bleibt. 

Jedes Mitglied hat unter vorgeschriebenen Be­
dingungen für geschützte Personen folgende Lei-
stungen vorzusehen: 

' 

Ärztliche Betreuung und damit verbundene 
Leis�ungen im Falle eines Krankheitszustandes 
SOWle 

Krankengeld hzw. Sterbegeld in den durch das 
übereinkommen gedeckten Fällen. 

Der Umfang der ärztlichen Betreuung, der 
Mindestbetrag des Krankengeldes (abgestellt. auf 
den Typus des Leistungsempfängers, das ist ein 
Mann mit Ehefrau und zwei Kindern)' und 
dessen Mindestbezugsdauer sowie die Bedingun­
gen, unter denen die'se 'Leistungen 'zu gewähren 
sind, werden durch das übereinkommen spezifi­
ziert. 

Die Empfehlung (Nr. 134) sieht im besonderen 
vor, daß jedes Mitglied - nötigenfalls stufen­
weise .,- den Anwendungsbereich seiner Gesetz­
gebung über ärztliche Betreuung und Kr'anken-
geld ausdehnen soll ' , 
- auf nur zu gelegentlichen Al"beiten verwen-

dete Personen, 
' 

-,. auf im Haushalt des Arbeitgebers lebende 
Familienangehörige in bezug auf die für ihn 
verrichtete Arbeit, 

,' , 

- auf alle erwerbstätigen Personen, 
- auf die Ehefrauen und Kirider alle� vorer-

wähnten Personen' und letztlich 
- auf alle Einwohner. 

Die Empfehlung regt des weiteren I an, die 
ärztlich� Betreuung im Sinne der Bestimmungen 
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des übereinkommens (Nr. 130) nicht von der 
Zurücklegung einer Wartezeit ' abhängig zu' 
machen und unter bestimmten Voraussetzungen 
von einer allfälligen finanziellen Beteiligung des 
Leistungsempfängers oder seines Ernährers an 
den Kosten der ärztlichen Betreuung abzusehen. 
Krztliche Betreuung und Krankengeld sollten bei 
vorübergehendem Aufenthalt einer durch ,das 
übereinkommen (Nr. 130) geschützten Person 
im Ausland weiter gewährt werden. 

Ferner wird empfohlen, daß Krankengeld auch 
in Fällen gewährt werden soll, in denen die mit 
Verdienstausfall verbundene Arheitsunter­
brechung auf Grund der Durchführung einer 
ärztlichen Betreuung heilender oder vorbeugen­
der Art erfolgte, durch eine Quarantäne bedingt 
war, als Folge einer ärztlichen Aufsicht zu Re­
habilitationszwecken eintrat oder wenn sich der 
Betreffende auf Genesungsurlaub befindet. 

Die Empfehlung sieht auch vor, daß der Gel­
tungsbereich der Gesetzgebung über das im 
Obereinkommen (Nr. 130) angeführte Kranken­
geld, wenn nötig schrittweise, auf weitere Per­
sonen und schließlich auf alle erwerbstätigen Per­
sonen ausgedehnt werden sollte: 

Schließlich wird angeregt, den in den Artikeln 
22 und 23 des übereinkommens (Nr. 130) fest­
gelegten Hundertsatz des Krankengeldes (min­
destens 60 v. H.) auf 662/3 v. H. zu erhöhen und 
das Krankengeld während der ganzen Dauer des 
Falles zu bezahlen. 

c. Rechtslage und Folgerungen 

Zur Frage der Ratifizierung des übereinkom­
mens wurden die Stellungnahmen aller Zentral� 
stellen des Bundes, der Landesregierungen, son-' 
stiger Stellen, deren Wirkungsbereich beziehungs­
weise deren Interessen 'durch die Ratifizierung 
des übereinkommens berührt werden würde, so-, 
wie der maßgeblichen Interessenvertretungen der' 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer und des Haupt­
verbandes der österreichischen Sozialversiche­
rungsträger eingeholt. 

Im Begutachtungsverfahren haben sich das 
Bundesministeriurri für Handel, Gewel'be und 
Industrie, die Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft und die Vereinigung österreichischer 
Industrieller grundsätzlich gegen eine derzeitige 
Ratifizierung des übereinkommens ausge­
sprochen. Darüber hinaus haben die genannten 
sowie einige andere Stellen, ausgehend von der 
derzeitigen Rechtslage, gegen die übernahme der 
Verpflichtungen aus einzelnen Bestimmungen der ' 
Urkunde Bedenken geltend gemacht. Diese Be­
denken betreffen insbesondere die Fragen der 
ärztlichen Betreuung vorbeugender Art, der 
medizinischen Rehabilitation, der Kosten einer 
Asylierung, der Berücksichtigung von Krank­
heiten, die anerkanntermaßen eine längere Be­
treuung erfordern sowie der Höhe des. zu ge­
währleistenden Krankengeldes. 

Die, derzeitige österreichische ReChtslage auf 
dem Gebiet der Krankenversicherung entspricht 
dem Großteil der bei einer Ratifizierung zu 
übernehmenden Verpflichtungen; einzelnen zu 
übernehmenden übereinkommensverpflichtun­
gen müßte aber durch eine Anpassung der ent­
sprechenden österreichischen Rechtsvorschriften 
Rechnung getragen werden. Derartige partielle 
Anpassungen könnten jedoch die, derzeit im 
Rahmen einer Enquete zur Erörterung s,tehende 
Gesamtprdblematik der sozialen Krankenver­
sicherung in österreich, vor allem die Bemühun­
gen um die Erstellung eines, mittelfristigen 
Finanzierungskonzepts, präjudizieren. Es ist da­
her angezeigt, aHfällige gesetzliche Maßnahmen 
auf Grund des Ergebnisses dieser Enquete abzu­
warten. 

Hinsichtlich der Empfehlung (Nr. 134) kann 
grundsätzlich festgestellt werden, daß die öster­
reichische Rechtslage - zum Teil auf Grund ge­
setzlicher Bestimmungen, zum Teil auf Grund, 
der Satzungen der österreichischen Krankenver­
sicherungsträger - zahlreichen Anregungen der 
gegenständlichen Empfehlung bereits jetzt ge­
recht wird. Im folgenden werden aus Gründen 
der Zweckmäßigkeit nur jene Bestimmungen der 
Empfehlung herausgegriffen, hinsichtlich derer, 
ohne den Gesetzgeber zeitlich zu binden, öster­
reichischerseits eine Knderung bestehender bzw. 
eine Aufnahme neuer Bestimmungen in Erwä­
gung gezogen wel'den könnte: 

Zu Z. 2 lit. a: 

Die Durchführung gelegentlicher Arbeiten 
fällt nur dann unter die Versicherungspflicht in 
der Krankenversicherung nach dem ASVG !und 
sichert eine allenfalls erforderliche ärztliche Be­
treuung, wenn das hiefür gebührende Entgelt 
für einen Arbeitstag 50 S, für eine Arbeitswoche 
150 S' oder im Monat 650 S überschreitet(§ 5 
Abs., 1 Z. 2 und Abs. 2 ASVG). 

Zu Z. 2 lit. c: 

Diese Anregun'g ist durch den umfassend ge­
währleisteten Versicherungsschutz der Kranken­
versicherung nach dem ASVG dem B-KUVG, 
dem GSKVG und dem B-KVG gewährleisteten 
Schutz weivestgeihend [erfüllt. 

Zu Z. 2 lit. d: 

Dieser Empfehlung ist durch die Einräumung 
von Ansprüchen im Rahmen des ASVG, des 
B-KVG und des B-KUVG bzw. durch ,die Mög­
lichkeit einer Familienversicherung nach den Be­
stimmungen des GSKVG weitestgehend Rech­
nung getragen. 

Zu Z. 2 lit.e: 

, Diese Anregung geht überClas österreichische 
Recht hinaus. 
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Zu Z. 3 lit. b: 

Der Leistungskatalog in der Krankenversiche­
rung nach dem ASVG enthält zwar eine Reihe 
von Leistungen für Genesende (z. B. gern. § 155 
Abs. 1 ASVG Fürsorge für Genesende z. B. 
durch Unterbringung in einem Genesungsheim, 
Unterbringung in einem Erholungsheim, Land­
aufenthalt, Aufenthalt in Kurbädern und Heil­
stätten), doch besteht auf die Gewährung dieser 
Leistungen kein Rechtsanspruch. 

Zu Z. 7: 

Der Anregung unter lit. a ist ,durch das öster­
reichische Recht insofern entsprochen, als es 
grundsätzlich - mit Ausnahme einer 1 0010igen 
Beteiligung im Falle der einem Angehörigen eines 
Versicherten gewährten Anstaltspflege - keine 
Beteiligung des Leistungsempfängers oder seines 
Ernährers an den Kosten einer ärztlichen Be­
treuung vorsieht; die Rezeptgebühr (§ 136 Abs. 3 
ASVG) kann nicht als eine solche angesehen 
werden, überdies darf sie in bestimmten Fällen 
nicht eingehoben werden bzw. kann der Ver­
sicherungsträger bei Vorliegen einer besonderen 
sozialen Schutzbedürftigkeit des Versicherten von 
ihrer Einhebung absehen. In Fällen, in denen die 
Kosten notwendiger' Heilbehelfe den durch die 
Satzung des Versicherungsträgers festgesetzten 
Betrag (§ 137 Abs. 2 und 3 ASVG) - der nor­
malerweise sicherlich die Arischaffung eines ent­
sprechenden Heilmittels ermöglicht - über­
steigen, könnte die Bezahlung der Mehrkosten 
für den Leistungswerber zwar unter Umständen 
eine Belastung darstellen, doch wird dies in der 
Praxis meist durch die Gewährung von Zu­
schüssen aus den Mitteln der von den Ver­
sicherungsträgern satzungsgemäß eingerichteten 
Unterstützungsfonds vermieden bzw. gemildert. 

Die in lit. b enthaltene Anregung geht für 
Personen, die einen originären Anspruch auf 
Leistungen aus der österreichischen Krankenver­
sicherung besitzen, im Hinbli<k auf das zu lit. a 
Gesagte ins Leere. Für Personen mit abgeleiteten 
Ansprüchen (§ 123 ASVG) aus der Krankenver­
sicherung, die in öffentliche Krankenanstalten 
eingewiesen werden, hat zwar der Versicherte -
wie unter lit. a erwähnt - 1 0°/0 der den öffent­
lichen Krankenanstalten gebührenden Verpflegs­
kostensätze zu entrichten; da aber ab Beginn der 
5. Woche ununterbrochener Anstaltpflege 
diese - relativ geringe - Selbstbeteiligung 
wegfällt (§ 148 Z. 2 ASVG) ist der gegenständ­
lichen Anregung weitgehend Rechnung getragen. 

Zu Z. 8: 

Die unter lit. a angefügte Empfehlung ist im 
Hiribli<k auf das nach § 143 Abs. 1 Z. 2 ASVG 
vorgesehene Ruhen des Krankengeldanspruchs, 
solange der Versicherte insbesondere auf Rech­
nung des Versicherungsträgers Anstaltspflege er­
hält oder auf Rechnung eines Versicherungs-

3 

trägers in einem Genesungs-, Erholungs- oder' 

Kurheim oder' einer Sonderheilanstalt unterge­
bracht ist, nicht gede<kt. Allerdings ist in diesem 
Zusammenhang auf das nach § 152 ASVG ge­
gebenenfalls zu gewährende Familiengeld bzw. 
das Taggeld hinzuweisen, wodurch der Kranken­
geldausfall teilweise wieder wettgemacht wird. 
Der unter lit. b angeführten Anregung ist durch 
§ 32 des Epidemiegesetzes 1 950 Rechnung ge­
tragen; nach dieser Vorschrift gebührt Personen, 
die' sich wegen Verdachts auf Vorliegen einer 
anzeigepflichtigen übertragbaren Krankheit in 
behördlicher Kontumaz befinden, eine Ver­
gütung für' den Verdienstentgang, die in der 
Höhe jenes Betrages' bemessen wird, welcher 
nach den jeweils für die Krankenversicherung 
geltenden Vorschriften als Krankengeld minde­
stens gebührt oder im Falle der Krankenver­
sicherung gebühren würde. 

Zu Z. 9: 

Diese Anregung berührt vornehmlich den Be­
reich des Arbeitsrechts; im österreichischen 
Rechtsbereich dürfte im Hinblick auf die Be­
stimmungen des § 1 154 b ABGB, § 23 Ab�. 1 
Landarbeitsgesetz, § 8 .Nbs. 3 Angestelltengesetz, 
§ 10 Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz, 
§ 1 1  Schauspielergesetz und den einschlägigen 
Regelungen der Kollektivverträge diese Frage 
aber kaum rechtliche Schwierigkeiten bereiten. 

Zu Z. 10: 

Im Sinne dieser Anregung bietet § 15 1 ASVG, 
wonach' der Versicherungsträger unter besümm­
ten Voraussetzungen Hauspflege durch von ihm 
beizustellende Pflegepersonen oder durch Lei­
stung von Zuschüssen zu den Kosten für eine 
Pflegeperson gewähren kann, zweifellos eine ge­
eignete Handhabe. 

Zu Z. 11: 

Lit. a geht zum Teil - vergleiche das zu Z. 2 
lit. a Gesagte ..:-. über das österreichische Recht 
hinaus. 

' 

Der Anregung unter Et. b ist, soweit es sich 
bei der für den Arbeitgeber verrichteten Tätig­
keit um eine entgeltlich ausgeübte, auf Grund 
der Vollversicherungspflicht unter Versicherungs­
schutz stehende Tätigkeit handelt, im Bereich des 
ASVG bereits entsprochen. 

Lit. c geht über das österreichische Recht hin­
aus. 

Zu Z. 12: 

Die hnregung, dem Typus des Leistungsemp­
fängers (Mann mit Ehefrau und zwei Kindern) 
ein Krankengeld im Ausmaß von mindestens 
662/3 v. H. des früheren Verdienstes, unter Be-
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tücksichtigung der Famiiienbeihilfen, zu gewäh­
ren, kann in aJbsehbarer Zeit im Bereich der 
Krankenversicherung nach dem ASVG kaum 
verwirklicht werden. 

Zu Z. 13: 

österreich hat in seiner Regierungsstellung­
nahme zum Entwurf der Empfehlung folgendes 
ausgeführt: 

"Unter Bedachtnahme auf die Verschieden·· 
artigkeit der innerstaatlichen Rcchtsvorschriften 
der einzelnen Mitgliedstaaten bezüglich der Lei­
stungsgewährung bei Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit sollte die Bestimmung wie folgt ge-­
faßt werden: ,11. (jetzt Z. 13) Im Falle einer 
Arbeitsunfähigkeit, die sich aus einem Krank­
heitszustand ergibt und Verdienstausfall zur 
Folge hat, sollte eine Barleistung bis zum Anfall 
einer Leistung hei Invalidität gezahlt werden. ' " 

Das Amt hat sich zu dieser Anregung wie folgt 
geäußert: 

"Im Zusammenhang mit den Bemerkungen . .. 
österreichs sei daran erinnert, ,daß der Konfe­
renzausschuß 1968 bestätigte, daß die von ihm 
angenommenen vorgeschlagenen SchlußfoLgerun­
gen' keine aus.Jriidüichen Bestimmungen in he­
zug auf die Art der Systeme errthielten, die für 
die Zwecke der vorgeschhgenen Urkunden an­
nehmbar wären. Der vorliegende Absatz versucht 
daher offensichtlich, die Sichel1ung des Einkom­
mens ·,durch eine Barleistung während der ge­
samten Dauer des Versicherungsfalles auf die eine 
oder andere Weise zu gewährleisten. Die Bar­
teistung, die im Anlfangsstadium der Arbeitsun­
fähigkeit gewährt wird, kann somit ohne zeit­
liche Begrenzung weitel"gezahlt oder d'llrch eine 
andere Lei'stung, wie z. B. eine Leistung bei In-

validität ersetzt werden" [siehe Bericht V (2) der 
Internationalen Arbeitskonfererrz üJber die 
53. Tagung, Seiten 74/75]. 

Es kann somit festgestellt werden, daß dieser 
Bestimmung der Empfehlung im österrei.chischen 
Rechtsbereich bereits jetzt in alten Fällen Rech­
nung getragen wird, in denen nach der Erschöp­
funo- der Höchstdauer eines Krankengefdhezuges " 

h 
. 

die Voraussetzungen für die Gewä rung emer 
In validi tä ts(B etuf sunfähigkei ts)p ension erfüllt 
�ind. Die hiefür - außer in FäUen, in denen 
die Invalidität (Berufsunfähigkeit) ,die Folge eines 
Arbeitsunhlls oder einer Berufskrankheit ist -
erforderliche Wartezeit ist durch die bezüg'lichen 
BestimmuIl;gen des von österr,eich bereits ratifi­
zierten übereinkommens (Nr. 128) über Leistun­
gen bei Invalidität, Alter und an Hinterbliebene, 
gedeckt. 

Die Empfehlungen :der internationalen Ur­
kunde werden bei der Weiterentw,icklung der 
östel1reichischen Rechtsvorschrrften betreffend 
ärztliche Betreuung und Krankengeld zweifellos 
wertvolle Hinweise bilden. 

Die Bundesregierung hat mit Rücksicht dar­
auf, daß - wie bereits oben erwähnt - derzeit 
im Rahmen einer, Enquete die Gesamtproblema­
tik der sozia:Ien Kr,ankenversicherung zurr Diskus­
sion steht, in ihrer Sitzung vom 15. Dezemher 
1970 beschlossen, den Bericht über das überein­
kommen (Nr. 130) über ärztliche Betreuung und 
Krankengeld und die Empfehlung (Nr. 134) be­
treffend denselben Gegenstand dem National­
rat zur Kenntnis vorzulegen. 

Die Bundesregierung stellt daher den 
A n t r ag 

der Nationalrat woNe den vorstehenden Bericht 
zur Kenntni's nehmen. 
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INTERNATIONALE ARBElTS� 
KONFERENZ 

übereinkommen 130 

üBEREINKOMMEN üBER ÄRZTLICHE' BE­
TREUUNG UND KRANKENGELD 

Die Allg,emeine Konferenz der Internationalen 
Arbeitsorganisation, 

"die vom Verwaltungsrat des Internationalen 
Arbeitsamtes nach Genf einJberufen wurde 
und am 4. Juni 1969 zu ihrer dreiundfünf­
zigsten Tagung zusammengetreten ist, 

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzu­
nehmen betreffend die Neufassung des über­
einkommens über Krankenversicherung (Ge­
werbe), 1927, und des übereinkommens über 
�rankenversicherung (Landwirtschaft), 1927, 
eme Frage, die den fünften Gegenstand ihrer 
Tagesordnung bildet, und 

dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form 
eines internationalen übereinkommens er­
halten sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, am 25. Juni 1969, 
das folgende übereinkommen an, das als über­
einkommen über ärztliche Betreuung und Kran-
kengeld, 1969, bezeichnet wird. , 

TEIL r. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

A r t i k e l 1  
In diesem übereinkommen 
a) umfaßt der Ausdruck "Gesetzgebung" alle 

Gesetze und Verordnungen sowie die 
satzungsmäßigen Bestimmungen auf dem 
Gebiet der Sozialen Sicherheit; 

b) bedeutet der Ausdruck "vorgeschrieben" 
von oder auf Grund der innerstaatlichen 
Gesetzgebung bestimmt; 

c) umfaßt der Ausdruck "gewerbliche Be­
triebe" alle Betriebe in folgenden Wirt­
sduftszweigen: Industrien zur Gewinnung 
von Rohstoffen; verarbeitende Industrien; 
Baugewerbe und öffentliche Arbeiten; Elek­
trizität, Gas und Wasser; Verkehrswesen, 
Lagerung und Nachrichtenübermittlung; 

d) bedeutet der Ausdruck "Wohnsitz" den ge­
wöhnlichen Wohnsitz im Gebiet des Mit­
glieds und der Ausdr�ck "Einwohner" eine 
Person, die ihren gewöhnlichen Wohnsitz 
im Gebiet des Mitglieds hat; 
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e) bezieht sich der Ausdruck "unterhalts­
berechtigt" auf die in vorgeschriebenen 
Fällen als gegeben angenommene Unter­
haltsberechtigung; 

f) bedeutet der Ausdruck "Ehefrau" eine Ehe­
frau, die gegenü!ber dem Ehemann unter­
haltsberechtigt ist; 

g) bezeichnet der Ausdruck "Kind" 
i) ein Kind unter dem Alter, in dem die 

Schulpflicht endet, oder ein Kind unter 
15 Jahren, wobei die höhere Alters­
grenze in Betracht zu ziehen ist; ein 
Mitglied, das eine Erklärung nach Ar­
tikel 2 abgegeben hat, kann jedoch, so­
lange diese Erklärung in Kraft ist, das 
übereinkommen so anwenden, als ob 
der Ausdruck ein Kind unter dem 
Alter, in dem die Schulpflicht endet, 
oder ein Kind unter 15 Jahren he­
zeichnete; 

ii) unter vorgeschriebenen Bedingungen 
ein Kind unter einer vorgeschriebenen 
Altersgrenze, die höher als die in Un­
terabsatz i) angegebene ist, sofern die­
ses Kind Lehrling oder Student ist 
oder infolge einer chronischen Krank­
heit oder Behinderung erwerbsunfähig 
ist; diese Bedingung gilt als erfüllt, 
wenn die innerstaatliche Gesetzgebung 
diesen Ausdruck so bestimmt, d3,ß er 
alle Kinder unter einer Altersgrenze 
einbezieht, die erheblich höher ist; als 
die in Unterabsatz i) angegebene; 

h) bedeutet der Ausdruck "Typus - des 
Leistungsempfängers" einen Mann mit Ehe­
frau und zwei Kindern; 

i) bedeutet der Ausdruck "Wartezeit" ent­
weder eine Beitragszeit oder eine Beschäf­
tigungszeit oder eine Wohnsitzzeit oder 
irgendeine Verbindung dieser Zeiten je 
nachdem was vorgeschrieben ist; 

j) bedeutet der Ausdruck "Krankheit" jeden 
Krankheitszustand ohne Rücksicht auf des­
sen Ursache; 

k) umfaßt der Ausdruck "ärztliche Betreuung" 
auch die damit zusammenhängenden Lei­
stungen. 

A r t i k e l 2 
1. Ein Mitglied, dessen Entwicklung auf wirt­

schaftlichem und medizinischem Gebiet noch un-
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genügend ist, kann durch eine seiner Ratifikation 
beigefügte begründete Erklärung die in Artikel 1 
Buchstabe g) i), Artikel 1 1, Artikel 14, Artikel 20 
und Artikel 26 A:bsatz 2 vorgesehenen vorüber­
gehenden Ausnahmen für sich in Anspruch neh­
men. 

2. Jedes Mitglied, das eine Erklärung nach Ab­
satz 1 dieses Artikels abgegeben hat, hat in seinen 
nach Artikel 22 der Verfassung der Internatio­
nalen Arbeitsorganisation vorzulegenden Berich­
ten über die Durchführung dieses übereinkom­
mens in bezug auf jede von ihm in Anspruch 
genommene Ausnahme anzugeben, 

a) daß die Gründe hierfür weiterlbestehen 
oder 

b) daß es von einem bestimmten Zeitpunkt 
an darauf verzichtet, die Ausnahme weiter 
in Anspruch zu nehmen. 

3. Jedes Mitglied, das eine Erklärung nach Ab­
satz 1 dieses Artikels abgegeben hat, hat je nach 
dem Gegenstand dieser Erklärung und in dem 
Maße, wie die Umstände es gestatten, 

a) die Zahl der geschützten Personen zu er­
. höhen, 

b) die zur Verfügung stehende ärztliche Be­
treuung zu erweitern, 

c) die Dauer, der Krankengeldgewährung zu 
verlängern. 

A r t i k e l 3 

1. Jedes Mitglied, dessen Gesetzgebung Arbeit­
nehmer schützt, kann durch eine seiner Ratifika­
tionsurkunde beigefügte Erklärung die Arbeit­
nehmer im Bereiche der landwirtschaftlichen Be­
rufe, die im Zeitpunkt der Ratifikation noch 
nicht durch eine den Normen di�ses überein­
kommens entsprechende Gesetzgebung geschützt 
sind, vorübergehend vom Geltungsbereich dieses 
übereinkommens ausschließen. 

2. Jedes Mitglied, das eine Erklärung nach Ab­
satz 1 dieses Artikels abgegeben hat, hat in seinen 
nach Artikel 22 der Verfassung der Internatio­
nalen . Arbeitsorganisation vorzulegenden Berich­
ten über die Durchführung dieses übereinkom­
mens anzugeben, in welchem Umfange den Be­
stimmungen des übereinkommens betreffend die 
Arbeitnehmer im Bereich der landwirtschaftlichen 
Berufe entsprochen wurde oder entsprochen wer­
den soll, und inwieweit Fortschritte im Hinblick 
auf die Anwendung des übereinkommens auf 
diese Arbeitnehmer erzielt worden sind; ist die 
Lage unverändert, so hat das Mitglied alle zweck­
dienlichen Erläuterungen zu geben. 

3. Jedes Mitglied, das eine Erklärung nach Ab­
satz 1 dieses Artikels abgegeben hat, hat die 
Zahl der geschützten Arbeitnehmer im Bereich 
der landwirtschaftlichen Berufe in dem Maße und 
so rasch, wie die Umstände es gestatten, zu er­
höhen. 

A r t i k e l 4 

1. Jedes Mitglied, das dieses übereinkommen 
ratifiziert, kann durch eine seiner Ratifikations­
urkunde beigefügte Erklärung vom Geltungs,be­
reich des übereinkommens ausschließen 

a) die Seeleute, einschließlich der Seefischer, 
b) die öffentlichen Bediensteten, 

sofern diese Gruppen durch Sondersysteme ge­
schützt sind, die im ganzen Leistungen gewähren, 
die den in diesem übereinkommen vorgesehenen 
mindestens gleichwertig sind. 

2. Ist eine nach Absatz 1 dieses Artikels abge­
gebene Erklärung in Kraft, so kann das Mitglied 

a) Personen, die der oder den vom Geltungs­
bereich des übereinkommens ausgeschlos­
senen Gruppe oder Gruppen angehören, 
von der Zahl der Personen ausschließen, die 
bei der Berechnung des in Artikel 5 Buch­
stabe c ), Artikel 1 0  Buchstabe b), Arti­
kel 1 1, Artikel 19 Buchstabe b) und Arti­
kel 20 erwähnten Hundertsatzes zu be­
rücksichtigen sind; 

b) Personen, die der oder den vom Geltungs­
bereich des übereinkommens ausgeschlosse­
nen Gruppe oder Gruppen angehören, so­
wie die Ehefrauen und Kinder dieser Per­
sonen von der Zahl der Personen aus­
schließen, die bei der Berechnung des in 
Artikel 1 0  Buchstabe c )  erwähnten Hun­
dertsatzes zu berücksichtigen sind. 

3. Jedes Mitglied, das eine Erklärung nach 
Absatz 1 dieses Artikels abgegeben hat, kann in 
der Folge dem Generaldirektor des Internationa­
len Al'beitsamtes mitteilen, daß es die Verpflich­
tungen aus diesem Übereinkommen für eine 
oder mehrere der bei der Ratifikation ausge­
schlossenen Gruppen übernimmt. 

A r t i k e l 5 

Jedes Mitglied, dessen Gesetzgebung Arbeit­
nehmer schützt, kann erforderlichenfalls vom 
Geltungsbereich dieses übereinkommens aus­
schließen : 

a) Personen, die zu gelegentlichen Arbeiten 
verwendet werden; 

b} Familienangehörige des Arbeitgebers, die 
in seinem Haushalt leben, in bezug auf die 
für ihn verrichtete Arbeit; 

c )  andere Gruppen von Arbeitnehmern, 
deren Zahl 1 0  vom Hundert aller Arbeit­
nehmer, die nicht nach den Buchstaben a) 
und b) dieses Artikels ausgeschlossen sind, 
nicht übersteigen darf. 

A r t i k e l 6 

Für die Anwendung dieses übereinkommens 
kann ein Mitglied den durch eine Versicherung 
gewährten Schutz auch dann in Rechnung stel­
len, wenn diese Versicherung nach der inner-
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staatlichen Gesetzgebung im Zeitpunkt der Rati­
fikation für die geschützten Personen zwar keine 
Pflichtversicherung ist, aber 

a) behördlich überwacht oder nach vorge: 
schri.ebenen Normen gemeinsam von Ar­
beitgebern und Arbeitnehrriern verwaltet 
wird; 

b) einen namhaften Teil der Personen um­
faßt, deren' Verdienst denjenigen eines ge­
lernten männlichen Arbeiters im Sinne von 
Artikel 22 Absatz 6 nicht übersteigt; und 

c )  in Verbindung mit anderen Formen des 
Schutzes, wo dies angebracht ist, den Be­
stimmungen des übereinkommens' ent­
spricht. 

A r t i k e l7 

Die gedec..1nen Fälle haben zu umfassen : 
a) Fälle, die eine ärztliche Betreuung heilen­

der Art und unter vorgeschriebenen Be­
dingungen eine ärztliche Betreuung vor­
beugender Art erfordern; 

b) Arbeitsunfähig1keit, die sich aus einer 
Krankheit ergibt und Verdienstausfall im 
Sinne ,der innerstaatlichen Gesetzgebung 
zur Folge hat. 

TEIL 11. ÄRZTLICHE BETREUUNG 

A r t i k e l.S 

Jedes Mitglied hat nach vorgeschriebenen Be­
dingungen den geschützten Personen ärztliche 
Betreuung heilender oder vorbeugender Art in 
dem in Artikel 7 Buch'stabe a) angeführten Fall 
zu gewährleisten. 

A r t i k el 9 

Die in Artikel 8 angeflihrte ärztliche Betreu­
ung hat darauf abzuzielen, die Gesundheit der 
geschützten Personen sowie deren Arbeitsfähig­
keit und Fähigkeit zur Besorgung ihrer persön­
lichen Angelegenheiten zu erhalten, wiederher­
zustellen oder zu bessern. 

A r t  i k e 1 1 0  

Der Kreis der Personen, die hinsichtlich des 
in Artikel 7 Buchstabe a) angetührten Falls ge­
schützt sind, hat zu umfassen : 

a) alle Arbeitnehmer, einschließlic..h der Lehr­
linge, sowie deren Ehefrauen und Kinder; 
oder 

b) vorgeschriebene Gruppen der erwerbstäti­
gen Bevölkerung, die insgesamt mindestens 

75 vom Hundert der gesamten erwerbstäti­
gen Bevölkerung bilden, sowie die Ehe­
frauen und Kinder der diesen Gruppen an­
gehörenden Personen; oder 
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c )  vorgeschriebene Gruppen von Einwohnern, 
die insgesamt mindestens 75 vom Hundert 
aller Einwohner bilden. 

A r ti k e l  1 1  

Ist eine nach, Artikel 2 abgegebene Erklärung 
in Kraft, so hat der Kreis der Personen, die hin­
sichtlich des in Artikel 7 Buchstabe a) angeführ­
ten Falls geschützt sind, zu umfassen: 

a) vorgeschriebene Gruppen von Arbeitneh­
mern, die insgesamt mindestens 25 vom 
Hundert aller Arbeitnehmer bilden, sowie 
die Ehefrauen und Kinder der diesen 
Gruppen angehörenden Arbeitnehmer; oder 

b) vorgeschriebene Gruppen von Arbeitneh­
mern gewerblicher Betriebe, die insgesamt 
mindestens 50 vom Hundert aller Arbeit­
nehmer in gewerblichen Betrieben bilden, 
sowie die Ehefrauen und Kinder der diesen 
Gruppen angehörenden Arbeitnehmer. 

A r t  i k e l  1 2  

Personen, die eine Leistung der Sozialen 
Sicherheit bei Invalidität, Alter, Tod des Ernäh­
rers oder Arbeitslosigkeit erhalten, sowie gege­
benenfalls die Ehefrauen und Kinder dieser Per­
sonen sind hinsichtlich des in Artikel 7 Buch­
stabe a) angeführten Falls unter vorgesch;riebe­
nen Bedingungen weiterhin zu schützen. 

A r t i k e l  13 

Die in Artikel 8 angeführte ärztli,che Betreu­
ung hat mindestens zu umfassen: 

a) Betre�ung durch praktische Ärzte, ein­
schEeßlich der Hausbesuche; 

b) Betreuung durch Fachärzte in Kranken­
häusern in Form von stationärer oder 
ambulanter Behandlung und Betreuung 
dur,ch Fachärzte, soweit sie außerhalb der 
Krankenhäuser gewährt werden kann; 

c )  Gewährung· der erfof'derlichen Arzneien 
und Heilmittel auf Verordnung ein,es 
Arztes oder einer anderen zur Behandlung 
zugelassenen Person; 

. d) Krankenhauspflege, wenn erforderlich; 
e) Zahnbehandlung, wie vorgeschrieben; und 
f) medizinische Rehahilitation, einschließlich 

der Bereitstellung, Instandhaltung und Er­
neuerung von Körperersatzstücken und 

'orthopädischen Behelfen, wie vorges,chrie-
ben. 

A rt i k e I 14 

Ist eine nach Artikel 2 abgegebene Erklärung 
in Kraft, so hat die in Artikel 8 angeführte 
ärztliche Betreuung mindestens zu umfassen : 

a) Betreuung, durch praktische Ärzte, ein­
schließlich, wenn dies möglich . ist, der 
Hausbesuche; 
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b) Betreuung durch Fachärzte in Kranken­
häusern in Form von stationärer oder 
ambulanter Behandlung und, wenn dies 
möglich ist; Betreuung durch Fa·chärzte, 
soweit sie .außerhalb der Kran·kenhäuser 
.gewährt werden kann; 

c) Gewährung der erforderlichen Arzneien 
und Heilmittel auf Verordnung eines Arz­
tes oder einer anderen zur Behandlung zu­
gelassenen Person; und 

d) Krankenhauspflege, wenn erforderlich. 

A r t i k e l15 
Macht die Gesetzgebung �ines Mitglieds den 

Anspruch auf die in Artikel 8 angeführte ärztliche 
Betreuung davon abhängig, daß die geschützte 
Person oder ihr Ernährer eine Wartezeit zurück­
gelegt �at, so sind die Bedingungen für diese 
WartezeIt so festzusetzen, daß die normalerweise 
zum Kreis der geschützten Personen gehörenden 
Personen nicht vom Anspruch auf diese Leistun­
gen ausgeschlossen werden. 

A r t  i k el 16 
1. Die in Artikel 8 angeführte ärztliche Betreu­

ung ist während der ganzen Dauer des Falls zu 
gewähren. 

2. Scheidet ein Leistungsempfänger aus dem 
Kr�is der geschützten Personen aus, so kann sein 
v:eIterer Anspruch auf ärztliche Betreuung bei 
emem Krankheitsfall, bei dessen Beginn er noch 
zum geschützten Personenkreis gehört hatte auf 
ei�e vorgeschriebene Dauer begrenzt werded, die 
mmdestens 26 Wochen zu betragen hat. Die ärzt­
liche Betreuung darf jedoch nicht eingestellt wer­
den, solange der Empfänger weiterhin Kranken­
geld bezieht. 

3. Ungeachtet der Bestimmungen von Absatz 2 
dieses Artikels ist die Dauer der ärztlichen Be­
treuung bei vorgeschriebenen Krankheiten die 
anerkanntermaßen eine längere Betreuung e

'
rfor­

dern, zu verlängern. 

A r t  i k cl 17 
Sieht die Gesetzgebung eines Mitglieds vor, 

daß der Leistungsempfänger oder sein Ernährer 
sich an den Kosten der in Artikel 8 angeführten 
ärztlichen Betreuung zu beteiligen hat, so ist diese 
Beteiligung in einer Weise zu regeln, daß 
Härten vermieden werden und die Wirksamkeit 
des medizinischen und sozialen Schutzes nicht be­
einträchtigt wird. 

TEIL Ur. KRANKENGELD 
Art i k e l  18 

Jedes Mitglied hat nach vorgeschriebenen Be­
dingungen den geschützten Personen in dem in 
Artikel 7 Buchstabe b) angeführten Fall die Zah­
lung von Krankengeld zu gewährleisten. 

A r t i k e l  19 
Der Kreis der Personen; die hinsichtlich des in 

Artikel 7 Buchstabe b) angeführten Falls ge­
schützt sind, hat zu umfassen: 

a) alle· Arbeitnehmer, einschließlich der Lehr­
linge; oder 

b) vorgeschriebene Gruppen der erwerbstäti­
gen Bevölkerung, die insgesamt mindestens 
75 vom Hundert der gesamten erwerbs­
tätigen Bevölkerung bilden; oder 

c) alle Einwohner, deren Mittel während der 
Dauer des Falls vorgeschriebene und den 
Bestimmungen von Artikel 24 entspre­
chende Grenzen nicht übersteigen. 

A r t  i k e I 20 
Ist eine nach Artikel 2 abgegebene Erklärung 

in Kraft, so hat der Kreis der Personen, die hin­
sichtlich des in Artikel 7 Buchstabe b) angeführ­
ten Falls geschützt sind, zu umfassen: 

a) vorgeschriebene Gruppen von Arbeitneh­
mern, die insgesamt mindestens. 25 vom 
Hundert aller Arbeitnehmer bilden; oder 

b) vorgeschriebene _ Gruppen von Arbeitneh­
mern gewerblicher Betriebe, die insgesamt 
mindestens 50 vom Hundert aller Arbeit­
nehmer in gewerblichen Betrieben bilden. 

A r t  i k e I 21 

Das in Artikel 18 angeführte Krankengeld hat 
in einer regelmäßig wiederkehrenden Zahlung zu 
bestehen, die berechnet wird 

a) nach den Bestimmungen von Artikel 22 
oder Artikel 23, wenn Arbeitnehmer oder 
Gruppen der erwerbstätigen Bevölkerung 
geschützt sind; 

b) nach den Bestimmungen von Artikel 24, 
wenn alle Einwohner geschützt sind, deren 
Mittel während der Dauer des Falls vor­
geschriebene Grenzen nicht übersteigen. 

A r t  i k e I 22 
1. Bei einer regelmäßig wiederkehrenden Zah­

lung, auf welche dieser Artikel Anwendung fin­
det, ist der Leistungsbetrag, erhöht um den Be­
trag der während der Dauer des Falls zu zahlen­
den Familienzulagen, wie folgt zu bemessen: Er 
hat für den Typus des Leistungsempfängers hin­
sichtlich des in Artikel 7 Buchstabe b) angeführ­
ten Falls mindestens 60 vom Hundert der Ge­
samtsumme aus dem früheren Verdienst des 
Leistungsempfängers und dem Betrag der FalI).i­
lienzulagen zu. erreichen, die einer geschützten 
Person mit gleichen Familienlasten, wie sie der 
Typus des Leistungsempfängers hat, zu zahlen 
sind. 

2. Der frühere Verdienst des Leistungsempfän­
gers ist nach vorgeschriebener. Regelung zu be-
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� rechnen; sind die geschützten Personen in Ver­
dienstklassen eingeteilt; so kann der frühere Ver­
dienst nach den Grundverdiensten der Klassen, 
zu denen sie gehörten, berechnet werden. 

3. Für den Leistungsbetrag oder für den bei 
der B�rechnung dieses Betrages zugrunde gelegten 
Verdienst kann eine Höchstgrenze vorgeschrieben 
werden, vorausgesetzt, daß dabei den Bestimmun­
gen von Absatz' 1 dieses Artikels, entsprochen 
wird, wenn der frühere Verdienst des Leistungs­
empfängers nicht höher ist als der Lohn eines 
gelernten männlichen Arbeiters. 

4. Der frühere Verdienst des Leistungsempfän­
gers, der Lohn des gelernten männlichen Arbei­
ters,die Leistung und die Familienzulagen sind 
auf derselben zeitlichen Grundlage zu berechnen. 

5. 'Für die übrigen Leistungs'empfänger hat die 
Leistung in: einem angemessenen Verhältnis zu 
de'r für den Typus des Leistungsempfängers zu 
stehen. " 

6. Im Sinne dieses Artikels hat als gelernter 
männlicher Arheiter zu gelten 

a) ein Einrichter oder Dreher in der Maschi­
nenbauindustrie mit Ausnahme der Elektro­
maschinenindustrie oder 

b) der Typus des gelernten Arbeiters naCh den 
Bestimmungen des nachstehenden Absatzes 
oder 

' 

c) eine Person, deren Verdienst nicht niedri­
ger ist als der Verdienst von 75 vom Hun­
dert aller geschützten Personen, wobei die­
ser Verdienst auf' der Grundlage jährlicher 
oder kürzerer Zeitspannen ermittelt wird, 
je nachdem was vorgeschrieben ist, oder 

d) eine PersQn, deren Verdienst ebenso hoch 
ist wie 125 vom Hundert des Durchschnitts­
verdienstes aller geschützten Personen. 

7. Als Typus des gelernten Arbeiters im Sinne 
von Buchstabe b) des. vorstehenden Absatzes hat 
eine Person zu gelten, die in der Hauptgruppe . 
mit der größten Zahl für den in Artikel 7 Buch­
stabe b) erwähnten Fall geschützter erwerbstäti­
ger männlicher Personen innerhalb der Abtei­
lung beschäftigt ist, die ihrerseits die größte Zahl 
solcher Personen umfaßt; hierfür wird die Inter­
nationale Systematik der wirtschaftlichen Tätig­
keiten zugrunde gelegt, die, vom Wirtschafts­
und Sozialrat der Organisation der Vereinten 
Nationen auf seiner siebenten Tagung am 
27; August 1948 angenommen wurde und im An­
hang zu diesem übereinkommen in ihrer 1968 
abgeänderten Fassung wiedergegeben ist, unter 
Berücksichtigung aller .späteren Änderungen. 

8. Haben' die Leistungen eine nach Gebieten 
unterschiedliche Höhe, so kann der gelernte 
männliche Arbeiter nach den Bestimmungen der 
Absätze 6 und 7 dieses Artike1s für jedes Gebiet 
bestimmt werden. 

9. Der Lohn des gelernten männlicheri Arbei­
ters ist auf der' Grundlage der Lohnsätze für die 

9 

durch . Gesamtarbeitsverträge oder gegebenenfalls 
von oder auf Grund der inrierstaatlichen Gesetz­
gebung oder durch Gewohnheit festgelegte nor­
male Arbeitszeit zu ermitteln, unter Einbezie­
hung , etwaiger Teuerungszulagen; haben die;e 
Lohnsätze eine nach Gebieten 'unterschiedliche 
Höhe und findet .A!bsatz 8 dieses Artikels keine 
Anwendung, so ist der mittlere Lohn zugrunde 
zu legen. ' 

A r t  i k e I 23 

1. Bei einer regelmäßig wiederkehrenden Zah­
lung, auf welche dieser Artikel Anwendung fin­
det, ist der Leistungsbetrag, erhöht um den ,Be­
trag der während der Dauer des Falls zu zahlen­
den Familienzulagen, wie folgt zu bemessen: Er 
'hat fUr den Typus des Leistungsempfängers' hin­
sichtlich des in Artikel 7 Buchstabe b) angeführ� 
ten Falls mindestens 60 vom Hundert der Ge­
samtsumme aus dem Lohn 'eines gewöhnlichen 
erwachsenen männlichen ungelernten ,Arbeiters 
und dem Betrag der Familienzulagen zu erreichen, 
die einer geschützten Person mit gleichen Fami­
lienlasten, wie sie der Typus des Leistung?emp­
fängers hat, zu zahlen sind. 

2. Der Lohn des gewöhnlichen erwachsenen 
männlichen ungelernten Arbeiters, die Leistung 
und die Familienzulagen sind auf derselben zeit­
lichen Grundlage zu berechnen. 

3. Für die übrigen Leistungsempfänger hat die 
Leistung in einem angemessenen Verhältnis zu 
der für den Typus des Leistungsempfängers zu 
stehen. 

4. Im Sinne dieses Artikels hat als gewöhnlicher 
erwachsener männlicher ungelernter Arbeiter zu 
gelten 

a) , der Typus des ungelernten Arbeiters in der 
MaschineIl'bauindustrie mit Ausnahme der 
Elektromaschinenindustrie oder , 

b) der Typus des ungelernten Arbeiters nach 
den Bestimmungen des nachstehenden Ab­
satzes. 

5. Als Typus des ungelernten Arbeiters im 
Sinne von Buchstabe b) des vorstehenden Absat­
zes hat eine Person zu gelten, die in der Haupt­

'gruppe mit der größten Zahl für den in Artikel 7 
Buchstabe b) angeführten Fall geschützter er­
werbstätiger männlicher Personen innerhalb der 
Abteilung beschäftigt ist, die ihrerseits. die, größte 
Zahl solcher Personen umfaßt; hierfür wird die 
Internationale Systematik der wirtschaftlichen 
Tätigkeit zugrunde gelegt, die vom Wirtschafts­
und Sozialrat der Organisation der Vereinten 
Nationen auf seiner siebenten Tagung am 
27. August 1948 angenommen wurde und im 
Anhang zu diesem übereinkommen in ihrer 1968 
abgeänderten Fassung wiedergegeben ist, unter 
Berücksichtigung aller späteren Änderungen. 

6: Haben die Leistungen eine nach Gebieten 
unterschiedliche Höhe, so kann der gewöhnliche 
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erwachsene männliche ungelernte Arheiter nach 
den Bestimmungen der Absätze 4 und 5 dieses 
Artikels für jedes Gebiet bestimmt werden. 

7. Der Lohn des gewöhnlichen erwachsenen 
männlichen ungelernten Arbeiters ist auf der 
Grundlage der Lohnsätze fUr die durch Gesamt­
arbeifsverträge oder gegebenenfalls von oder auf 
Grun!d der innerstaatlichen Gesetzgebung oder 
durd t Gewohnheit festgelegte normale Arbeits­
zeit tu ermitteln, unter Einlbeziehung etwaiger 
Teue�ungszulagen; haben diese Lohnsätze eine 
nach pebieten unterschiedliche Höhe und findet 
Absatz 6 dieses Artikels keine Anwendung, so 
ist de� mittlere Lohn zugrunde zu legen. 

I A r t  i k e I 24 
Bei [einer regelmäßig wiederkehrenden Zahlung, 

auf wlelche dieser Artikel Anwendung findet, gilt 
folgendes: 

a) aer Leistungsbetrag ist entsprechend einer rorgeschriebenen Skala oder entsprechend 
einer von der zuständigen Stelle nach vor­
keschriebener Regelung festgelegtJen Skala 
zu berechnen; . 

b) �er Leistungsbetrag kann nur insoweit ge­
�ürzt werden, als die sonstigen Mittel der 
Familie des Leistungsempfängers vorge­
�chriebene namhafte Beträge oder von der 
tuständigen Stelle nach vorgeschriebener 
�egelung festgelegte namhafte Beträge 
übersteigen; 

c) �ie Gesamtsumme aus der Leistung und 
4en sonstigen Mitteln, nach Abzug der in 
Buchstabe b) bezeichneten namhaften Be­
träge, hat auszureichen, um der Familie des 
leistungsempfängers gesunde und ange­
xhessene Lebensbedingungen zu gewähr­
lbisten; sie darf nicht unter den nach den �estimmungen des Artikels 23 berechneten 
4eistungen liegen; 

d) die Bedingungen. in Buchstabe c) gelten als 
�.rfüllt, wenn der Gesamtbetrag des nach 
diesem übereinkommen gewährten Kran­
�engeldes um mindestens 30 vom Hundert 
Höher ist als der Gesamtbetrag der Leistun­gen, der bei Anwendung der Bestimmungen 
. �on Artikel 23 und Artikel 19 Buchstabe b) 
erreicht würde. 

I· . A r t  i k e I 25 
. 

MacHt die Gesetzgebung eines Mitglieds den 
Ansp�ch auf das in Artikel 18  angeführte Kran­
kengeld davon abhängig, daß die geschützte Per­
son eide Wartezeit zurückgelegt hat, so sind die 
Beding�ngen für diese Wartezeit so festzusetzen, 
daß die! normalerweise zum Kreis der geschützten· 
Personen gehörenden Personen nicht vom An­
spruch lauf diese Leistung ausgeschlossen werden. 

. I A r t i kd 26 
1. Das in Artikel 18 angeführte Krankengeld 

ist wäHrend der ganzen Dauer des gedeckten 

I 

Falls zu gewähren; die Dauer der Krankengeld­
währung kann jedoch für jeden Fall von Arbeits­
unfähigkeit, wie vorgeschrieben, auf eine Zeit­
spanne von mindestens 52 Wochen begrenzt 
werden. 

2. Ist eine nach Artikel 2 abgegebene Erklä­
rung in Kraft, so kann die Gewährung des in 
Artikel 18 angeführten Krankengeldes für jeden 
Fall von Arbeitsunfähigkeit, wie vorgeschrieben, 
auf eine Zeitspanne von mindestens 26 Wochen 
begrenzt werden. 

3. Sieht die Gesetzgebung eines. Mitglieds die 
Zahlung des Krankengeldes erst nach. Ablauf 
einer Karenzzeit vor, so darf diese die ersten 
drei Tage des Verdienstausfalls nicht überschrei-
ten. 

Ar t ik e I 27 
1. Beim Tode einer Person, die das in Arti­

kel 18  angeführte Krankengeld bezogen oder 
Anspruch darauf hatte, ist den Hinterbliebenen, 
anderen unterhaltsberechtigten Personen oder der 
Person, die die Bestattungskosten getragen hat, 
unter vorgeschriebenen Bedingungen ein Sterbe­
geld zu zahlen. 

2. Ein Mitglied kann von den Bestimmungen 
des Absatzes 1 dieses Artikels abweichen, wenn 

a) dieses Mitglied die Verpflichtungen aus 
Teil IV des übereinkommens über Lei­
stungen . bei Invalidität und Alter und an 
Hinterbliebene, 1967, übernommen hat; 

b) es in seiner Gesetzgebung die Zahlung von 
Krankengeld in Höhe von mindestens 
80 vom Hundert des Verdienstes der ge­
schützten Personen vorsieht; und 

c) die Mehrheit der: geschützten Personen 
durch eine behördlich uberwachte frei­
willige Versicherung erfaßt ist, die ein 
Sterbegeld vorsieht. 

TEIL IV. GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 
Ar t i k  e 128 

1. Eine Leistung, auf die eine geschützte Per­
son in Anwendung dieses übereinkommens An­
spruch hätte, kann in' einem vorgeschriebenen 
Ausmaß ruhen, 

a) solange sich die betreffende Person außer­
halbd:s Gebietes des Mitglieds aufhält; 

b) solange die betreffende Person für densel­
ben Fall von dritter Seite entschädigt wird, 
bis zu dem Betrag der von dritter Seite ge­
leisteten Entschädigung; 

c) wenn die betreffende Person durch Betrug 
versucht hat, diese Leistung zu eI1halten; 

d) wenn der Fall von der betreffenden Person 
durch ein von ihr begangenes Verbrechen 
oder Vergehen herbeigeführt worden ist; 

e) wenn der Fall durch eine grobe und vor­
sätzliche Verfehlung der betreffenden Per­
son her:beigeführt worden ist; 
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f) wenn die betreffende Person es ohne trifti­
gen Grund unterläßt, von der ärztlichen 

"Betreuung oder den ihr zur Verfügung ge­
stellten Einrichtungen für die berufliche 
Wiedereingliederung Gebrauch zu machen, 
oder die für die Nachprüfung des Bestehens 
des Falls oder für das Verhalten der Lei­
stungsempfänger vorgeschriebenen Regeln 
nicht befolgt; 

g) im Falle des in Artikel 18 angeführten 
Krankengeldes, solange der Unterhalt der 
betreffenden Person aus öffentlichen Mit­
teln oder von einer Einrichtung oder einem 
Dienst ,der Sozialen Sicherheit bestritten 
wird; und 

h) im Falle des in Artikel 18 angeführten 
Krankengeldes, solange die betreffende Per­
son eine andere Geldleistung der Sozialen 
Sicherheit mit Ausnahme einer Familien­
leistung bezieht, wobei jedoch der ruhende 
Leistungsteil die andere Leistung nicht über­
steigen darf. 

2. In den vorgeschriebenen Fällen und inner­
halh der vorgeschriebenen Grenzen ist ein Teil 
d�� Krank�ngeldes, das sonst zu zahlen gewesen 
ware, an dle unterhaltsberechtigten Angehörigen 
der betreffenden Person zu zahlen. 

A r t  i k e I 29 
1. Jedem Antragsteller ist das Recht einzu­

rä�men, ein Rechtsmittel einzulegen, falls die 
Leistung abgelehnt wird oder ihre Art oder ihr 
Ausmaß strittig ist. 

2. Wird bei der Anwendung dieses überein­
k.ommens die ärztliche Betreuung von einer 
emem Parlament verantwortlichen Regierungs­
stelle durchgeführt, so kann an die Stelle des in 
A.bsatz 1 dieses Artikels vorgesehenen Rechts auf 
Emlegung eines Rechtsmittels das Recht treten 
e.ine Beschwerde über die Ablehnung der ärzt� 
hchen Betreuung oder die Art der erhaltenen 
Betreuung der zuständigen Stelle zur Prüfung zu 
unterlbreiten. 

A r t  i k e l  30 
1. Jedes Mitglied hat die allgemeine Verant­

w:ortung für . die Gewährung der in Anwendung 
dieses überemkommens zu gewährenden Lei­
stungen zu übernehmen und alle hierfür erforder­
lichen Maßnahmen zu treffen. 

2. Jedes Mitglied hat die allgemeine Verant­
wortung für die einwandfreie Verwaltun<T der 
Einrichtungen und Dienste zu übernehme� die 
bei der Durchführung dieses· übereinkom:nens 
mitwirken. ' ' 

A r t i k e l 31 
Wird die Verwaltung nicht von einer nach 

Weisungen der Behörden tätigen Einrichtung 

11 

oder von einer einem Parlament verantwortlichen 
Regierungsstelle wahrgenommen, so 

a) sind unter vorgeschriebenen Voraussetzun­
gen Vertreter der geschützten Personen an 
der Verwaltung zu beteiligen; 

b) hat die innerstaatliche Gesetzgebung gege� 
benenfalls die Mitwirkung von Vertretern' 
der Arbeitgeber vorzus.ehen; . . 

c) kann die innerstaatliche Gesetzgebung auch 
die Mitwirkung von Vertretern der Be­
hörden vorsehen. 

A r t  i k e I 32 

Jedes Mitglied hat innerhallb seines Gebietes 
Nichtstaatsangehörigen, die normalerweise dort 
wohnen oder arheiten, in bezug auf den An­
spruch auf die in diesem übereinkommen vor­
gesehenen Leistungen Gleichbehandlung mit sei­
nen Staatsangehörigen zu gewähren. 

A r t  i k e I 33 
1. Ein Mitglied, das 
a) die Verpflichtungen aus diesem überein­

kommen übernommen hat, ohne die in 
Artikel 2 und Artikel 3 vorgesehenen A us­
nahme- und Ausschlußbestimmungen in 
Anspruch zu nehmen, 

.b) im ganzen höhere Leistungen gewährt, als 
in diesem übereinkommen vorgesehen 
sind, und dessen einschlägige Ausga:ben für 
ärztliche Betreuung und Krankengeld ins­
gesamt mindestens 4 vom Hundert seines 
Volkseinkommens ausmachen, urid 

c) mindestens zwei der folgenden ,drei Be­
dingungen erfüllt: 

i) es schützt einen Hundertsatz der er� 
werbstätigen Bevölkerung, der minde­
stens um zehn Einheiten höher ist als 
der in Artikel 10 Buchstabe b) und in 
Artikel 19 Buchstabe b) geforderte, 
oder einen Hundertsatz aller Einwoh­
ner, der mindestens um zehn Einheiten 
höher ist als der in Artikel 10 Buch­
stabe c) geforderte, 

' 

ii) es gewährleistet . ärztliche Betreuung 
heilender und voribeugenderArt, die 
erheblich über die in Artikel 13 vor­
geschriebenen Leistungen hinausgeht, 

iii) es gewährleistet Krankengeld in einem 
Betrag, der einem Hundertsatz ent­
spricht, der mindestens um zehn' Ein­
heiten höher ist als der in Artikel 22 
und Artikel 23 geforderte, 

kann nach Anhörung der maßgebenden Aribeit­
geber- und Arbeitnehmerverbände, soweit solme 
bestehen, von' einzelnen Bestimmungen der 
Teile 11 und 111 dieses übereinkommens vorüber­
gehend' abweimen, vorausgesetzt, daß solche Ab-
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weidlungen die wesentlichen Garantien dieses 
übereinkommens weder grundlegend einschrän­
ken noch beeinträchtigen. 

2. Jedes Mitglied, das solche Abweichungen für 
sich in Anspruch nimmt, hat in seinen nach Ar� 
tikel 22 der Verfassung der Internationalen Ar­
beitsorganisation vorzulegenden Berichten über 
die Durchführung dieses übereinkommens Aus­
kunft zu geben über den Stand seiner Gesetz­
gebung und Praxis hinsichtlich dieser Abweichun­
gen und mitzuteilen, inwieweit Fortschritte im 
Hilliblick auf eine vollständige Durchführung der 
Bestimmungen des übereinkommens erzielt wor­
den sind. 

A r t  i k e I 34 
Dieses überein:kommen findet keine Anwen­

dung auf 
a) Fälle, die sich vor dem Inkrafttreten des 

übereinkommens für das betreffende Mit­
glied ereignet haben; 

b) Leistungen für Fälle, ,die sich nach dem 
Inkrafttreten des übereinkommens für das 
betreffende Mitglied ereignet haben, soweit 
sich die Ansprüche auf diese Leistungen aus 
Zeiten vor diesem Inkrafttreten herleiten. 

TEIL V. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
A r t  i k e I 35 

Dieses übereinkommen ändert das überein­
kommen über Krankenversicherung (Gewerbe), 
1927, und das übereinkommen über Kranken­
versicherung (Landwirtschaft), 1927. 

A r t  i k e l  36 
1. Nach den Bestimmungen von Artikel 75 des 

übereinkommens über Soziale Sicherheit (Min­
destnormen), 1952, verlieren Teil III jenes über­
einkommens sowie die entsprechenden Bestim­
mungen anderer Teile gegenüber jedem Mitglied, 
das dieses· übereinkommen ratifiziert, ihre Wirk­
samkeit von dem Zeitpunkt an, in dem dieses 
übereinkommen für das Mitglied verbindlich ist 
und keine nach Artikel 3 abgegebene Erklärung 
in Kraft ist. 

2. Die übernahme der Verpflich'tungeri aus die­
sem übereinkommen gilt, sofern keine Erklärung 
nach Artikel 3 in Kraft ist, für die Zwecke des 
Artikels 2 des übereinkommens über Soziale 
Sicherheit (Mindestnormen), 1952, als über­
nahme der Verpflichtungen aus Teil III und der 
entsprechenden Bestimmungen anderer Teile jenes 
übereinkommens. 

A r t  i k e I 37 
Enthält ein übereinkommen, das später von 

der Konferenz angenommen· wird und sich auf 
einen oder meh�ere der im vorliegenden über­
einkommen behandelten Gegenstände bezieht, 

eine dahingehende Bestimmung, so verlieren die 
Bestimmungen des vorliegenden übereinkom­
mens, die i� dem neuen übereinkommen ange­
führt werden, gegenüber jedem Mitglied, welches 
das neue übereinkommen ratifiziert hat;· ihre 
Wirksamkeit von .dem Zeitpunkt an, in dem das 
neue übereinkommen für das betreffende Mit­
glied in Kraft tritt. 

A r t  i k e 1 38 
Die förmlichen Ratifikationen dieses üherein­

kommens sind dem Generaldirektor des Inter­
nationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzu­
teilen. 

A r t  i ke I 39 
1. Dieses übereinkommen hindet nur diejeni- , 

gen Mitglieder der Internationalen Arbeitsorga­
nisation, deren Ratifikation durch ,den General­
direktor eingetragen ist. 

2. Es tritt in Kraft zwölf Monate nachdem die 
Ratifikationen zweier Mitglieder durch den 
Generaldirektor eingetragen worden sind. 

3. In der Folge tritt dieses übereinkommen 
für jedes Mitglied zwölf Monate nach der Ein­
tragung seiner Ratifikation in Kraft. 

A r t  i k e I 40 
1. Jedes Mitglied, das dieses übereinkommen 

ratifiziert hat, kann es nach Ablauf von zehn 
Jahren, gerechnet von dem Tag, an dem es zum 
erstenmal in Kraft getreten ist, durch Anzeige 
an den Generaldirektor des Internationalen Ar­
beitsamtes kündigen. Die Kündigung wird von 
diesem eingetragen. Ihre Wirkung tritt erst ein 
Jahr nach der Eintragung ein. 

2. Jedes Mitglied, das dieses übereinkommen 
ratifiziert hat und innerhalb eines Jahres nach 
Ablauf des im vorigen Absatz genannten Zeit­
raumes von zehn Jahren von dem in diesem Ar­
tikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Ge­
brauch macht, bleibt·für einen weiteren Zeitraum 
von zehn Jahren gebunden. In der Folge kann 
es dieses übereinkommen jeweils nach Ablauf 
eines Zei.traumes von zehn Jahren nach Maßgabe 
dieses Artikels kündigen. 

A rti kel 41 
1. Der Generaldirektor des Internationalen 

Arbeitsamtes gibt allen Mitgliedern der Inter­
nationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der 
Eintragung aller Ratifikationen und Kündigun­
gen, die ihm von den Mitgliedern der Organisa­
tion ,mitgeteilt werden. 

2. Der Generaldirektor wird die Mitglieder der 
Organisation, wenn er ihnen von der Eintragung 
der zweiten Ratifikation, die ihm mitgeteilt 
wird, Kenntnis gibt, auf den Zeitpunkt aufmerk­
sam machen, in dein dieses übereinkommen in 
Kraft tritt. 
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A r t  i k e 1 42 Abtei­
lung 

Der Generaldirektor des Internationalen Ar­
beitsamtes', übermittelt dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zwecks Eintragung nach Ar­
tikel 102 der Charta der Vereinten Nationen 
vollständige Auskünfte über alle von ihm nach 1 2  
Maßgabe der vorausgehenden Arükel eingetrage­
nen Ratifikationen und Kündigungen. 

A r  t i  k e 1 43 
13 

Der Verwaltungsrat des Internationalen Ar­
beitsamtes hat, sooft er es für nötig erachtet, der 
Allgem�inen Konferenz einen Bericht über die 
Durchführung dieses übereinkommens zu er­
statten und zu prüfen, ob die Frage seiner gänz- 2 1  
lichen oder teilweisen Abänderung auf die Tages- 2 2  
ordnung der Konferenz gesetzt werden soll. 23 

A r t i k e l  44 
1. Nimmt die Konferenz ein neues überein­

kommen an, welches das vorliegende überein­
kommen ganz oder teilweise abändert, und sieht 
das neue übereinkommen nichts anderes vor, so 
gelten folgende Bestimmungen: 

a) Die Ratifikation des neugefaßten überein­
kommens durch ein Mitglied schließt ohne 
weiteres die sofortige Kündigung des vor­
liegenden übereinkommens in sich ohne 
Rücksicht auf Artikel 40, vorausgesetzt, 
daß das, neugefaßte übereinkommen in 
Kraft getreten ist. 

I 

b) Vom Zeitpunkt aes Inkrafttretens des neu­
gefaßten übereinkommens an kann das 
vorliegende übereinkommen von den Mit­
gliedern nicht mehr ratifiziert werden. 

2. Indessen bleibt das vorliegende überein­
kommen nach Form und Inhalt jedenfalls in 
Kraft für die Mitglieder, die dieses, aber nicht 
das neugefaßte übereinkommen ratifiziert haben. 

A r t  i k e l  45 
Der französische und 'der englische Wortlaut 

dieses übereinkommens sind in gleicher Weise 

29 

31  

32 

maßgebend. 33 

ANHANG 

Internationale Systematik der wirtschaftlichen 
Tätigkeiten 

(F a s s  u n g v o n  1968) 
VERZEICHNIS DER HAUPTABTEILUNGEN, 

ABTEILUNGEN UND HAUPTGRUPPEN 
Abtei- Haupt­
lung gruppe 

1 1  
1 1 1  

H a u  p t  a b t  e i1 u n g  1 :  'L  a n d- 34 
w i r  t s c h a f t, J a g d, F 0 r s t­
w i r t s c h a f t  u n d  F i s c h e-
r e  i 
Landwirtschaft und Jagd 
Landwirtschaft und Tierzucht 

Haupt­
gruppe 
1 1 2  

1 13 

121  
1 22 
130 

210 
220 
230 
290 

3 11 -3 1 2  
3 1 3  
314 

321 
322 

323 

324 

331 

332 

341 

342 

1 3  

Landwirtschaftliche Dienstleistun­
gen 
Jagd, Fallenstellerei und Wildhege 
Forstwirtschaft und Waldnutzung 
Forstwirtschaft 
Waldnutzung 
Fischerei 

H a u  p t a b  t e i l  u n g 2 :  I n d u­
s t r i e n z u r  G e w i n n u n g  
v o n  R o h s t o f f e n  
Kohlenlbergbau ' 
Erdöl- und Erdgasgewinnung 
Erzbergbau 
Sonstiger Bergbau 

H a u  p t a b  t e i i  u n g 3 :  V e r­
a r b e i t e n d e  I n d u s t r i e n  
Nahrungsmittel-, Getränke- und 
Tabakindustrie 
N ahrungsmi ttelindustrie 
Getränkeindustrie 
Tahakindustrie 
Textil-, Bekleidungs- und Leder­
industrie 
Textilindustrie 
Herstellung von Bekleidungs­
gegenständen, mit Ausnahme von 
Schuhen 
Lederindustrie und Herstellung 
von Erzeugnissen aus Leder, 
Lederersatz und Pelz, mit Aus­
nahme von Schuhen und Beklei­
dungsgegenständen 
Herstellung von Schuhen, mit 
Ausnahme von Schuhen aus vul­
kanisiertem Gummi, Formgummi 
oder Kunststoff 
Holzbearbeitende und -verarbei­
tende Industrie, einschließlich der 
Möbelindustrie 
Holzbeatbeitung und Herstellung 
von Erzeugnissen aus Holz und 
Kork, mit Ausnahme von Möbeln 
Herstellung von Möbeln und Zu­
behör, mit' Ausnahme von über­
wiegend aus Metall gefertigten 
Erzeugnissen 
Papier- und Papierwarenindustrie, 
Druck- und Verlagsgewerbe 
Herstellung von Papier und 
Papierwaren 
Druck- und Verlagsgewerbe und 
verwandte Gewcrbe 
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Abtei- Haupt­
Jung gruppe 

Abtei- Haupt­
Jung gruppe 

35 

36 

37 

38 

39 

4 1  
4 2  

35 1 

Chemische Industrie, Industrie der 
Erdöl- und Kohlenderivate, Kau� 
tschuk- und Kunststoffindustrie 
Herstellung von Industriechemi-
kalien 50 

352 

353 

354 

Herstellung sonstiger chemischer 
Produkte 
Erdölraffinerien 
Industrie der Erdöl- und Kohlen­
derivate 
Kautschukindustrie 

6 1  
355 

356 Herstellung nicht anderswo eIn­
geordneter Kunststofferzeugnisse 62 

361 

362 

369 

371 

372 

Verarbeitung nichtmetallischer 
Mineralien, mit Ausnahme .der 
Erdöl- und Kohlenderivate 
Herstellung von Keramik, Por­
zellan und Steingut 
Herstellung von Glas und Glas­
waren 
Verarbeitung sonstiger nichtme­
tallischer Mineralien 
Metallurgische Grundindustrien 
Eis.en- und Stahlindustrie 
Nichteisenmetallindustrie 

63 

71 Herstellung von Metallwaren, 

38 1 

382 

Maschinen und Ausrüstung 
Herstellung von Metallwaren, mit 
Ausnahme von Maschinen und 
Ausrüstung 
Maschinentbau, mit Ausnahme der 
Herstellung von elektrischen Ma­
schinen 

383 Herstellung von elektrischen Ma­
schinen, Apparaten, Geräten und 
Zubehör 

384 Herstellung von Transportmitteln 
385 Herstellung von nicht anderswo 

eingeordneten feinmechanischen 
und wissenschaftlichen Geräten, 
Präzisionsinstrumenten, Meß- und 8 1  
Regelgeräten . sowie von photo- 82 
graphischen und optischen Er-
zeugnissen 83 

390 . Sonstige verat1beitende Industrien 

. H a u  p t a b  t e i l  u n g 4 :  E r  e k­
t r i z i t ä t, G a s  u n d  W a s s e r  

410 Elektrizität, Gas, Dampf 
420 Wasserwerke und Wasserversor­

. gung 

500 

610 
620 

631 

632 

7 1 1  

7 1 2  

713 

719 

720 

8 10 
820 

831 
832 

833 

H a u p t a b t e i l u n g  
g e w e r b e  u n d  
l i e h e  A r b e i t e n  

5 :  B a  u­
ö f f e  n t-

Baugewerbe und öffentliche ' Ar­
beiten 

H � u P t a b  t e i l  u n g 6 :  G r 0 ß­
u n d  E i n z e l h a n d e l u n d  
G a s  t s t ä  t t e n- u n d  B e h e  r­
b e r g u n g s g e w e r b e  
Großhandel 
Einzdhandel 
Gaststätten- und Beherbergungs­
gewerbe 
Gaststätten und sonstige Stätten 
zur Einnahme von Speisen und 
Getränken 
Hotels, Pensionen, Campingplätze 
und sonstige Beherbergungsbe­
triebe 

H a u  p t a b  t e i l  u n g 7 :  V e r­
k e  h r s w e s  e n, L a g  e r u n  g 
u n d  N a c h  r i c h t e n ü b e  r­
m i t t l u n g  
Verkehrswesen und Lagerung 
Landverkehr 
Wasserverkehr 
Luftverkehr 
Mit dem Verkehrswesen zusam­
menhängende Dienste 
N achrichtenübermi ttlung 

H a u p t a b t e i l u n g  8 :  
F i n a n z w e s  e n ,  V e r  s i e  h e­
r u n g s w e s e n, I m m o h i� 
l i e n g e s c h ä f t e  u n d  
D i e n s t l e i s t u n g e n  .f ü r  
G e s c h ä .f t s b e t r i e lb e  
Finanzinstitute 
Versicherungswesen 
Immobiliengeschäfte und Dienst­
leistungen für Geschäftsbetriebe 
Immobiliengeschäfte 
Dienstleistungen für Geschäftsbe­
triebe, mit Ausnahme der Ver­
mietung von Maschinen und Aus­
rüstung 
Vermietung von Maschinen und 
Ausrüstung 
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Abtei 
Jung 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

o 

Haupt­
gruppe 

910 

920 

931 

932 

933 

934 

935 

939 

94 1 

942 

949 

951 

952 

953 

959 

960 

000 

H a u p t a b t e i l u n g  9 :  
D i e n s t l e i s t u n g e n  f ü r  
d i e  ö ff e n t l  i c th k e i t, 
S o z i a l e i n r i c h t u n g e n  
u n .cl  p e r  s ö n I i c h  e D i e  n s t­
l e i s t u n g e n  
öffentliche Verwaltung und Lan­
desverteidigung 
Sanitäre und ähnliche Dienste 
Sozialeinrichtungen und damit 
zusammenhängende Dienstleistun� 
gen für die öffentlichkeit 
Unterrichtswesen 
Forschungsanstalten und WIssen­
schaftliche Institute 
Ärztliche, zahnärztliche und son­
stige Gesundheits- und Veterinär­
dienste 
Fürsorgeeinrichtungen 
Wirtschafts-, Fach- und Berufs­
verbände 
Sonstige Sozialeinrichtungen und 
damit zusammenhängende Dienst­
leistungen für die öffentlichkeit 
Dienstleistungen für Freizeitge­

. staltung und Kultur 
Filmindustrie und sonstiges 
Unterhaltungsgewerbe 
Büchereien, Museen, . botanische 
und zoologische Gärten und son­
stige nicht anderswo eingeordnete 
kulturelle Dienstleistungen· 
Nicht anderswo eingeordnete 
Dienstleistungen für Unterhaltung 
und Freizeitgestaltung 
Persönliche Dienstleistungen und 
Haushaltsdienste 

. Nicht anderswo eingeordnete 
Reparaturdienste 
Waschereien, Reinigungsanstalten 
und Färbereien 
Dienstleistungen für Haushalte 
Verschiedene persönliche Dienst­
leistungen 
Internationale und sonstige ex­
territoriale Körperschaften 

H a u  p t a h t e i l  u n g 0 :  U n­
g e n ü g e n d  b e s t i m m t e  
T ä t i g k e i t e n  
Ungenügend bestimmte Tätig­
keiten 

INTERNATIONALE ARBEITS­
KONFERENZ 

Empfehlung 134 

1 5  

EMPFEHLUNG BETREFFEND ÄRZTLICHE 
BETREUUNG UND KRANKENGELD , 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen 
Arbeitsorganisation, 

die vom Verwaltungsrat des Internationalen 
Arlbeitsamtes nach Genf einberufen wurde 
und am 4. Juni 1969 zu threr dreiundfünf­
zigsten Tagung zusammengetreten ist, 

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzu­
nehmen betreffend die · Neufassung des 
übereinkommens über Krankenversicherung 
(Gewerbe), 1 927, und des übereinkommens 
über Krankenversicherung (Landwirtschaft), 
1 927, eine Frage, die den fünften Gegen­
stand ihrer Tagesordnung bildet, und 

daobei bestimmt, daß diese Anträge die Form 
einer Empfehlung zur Ergänzung des über­
einkommens über ärztliche Betreuung und 
Krankengeld, 1969, erhalten sollen . 

Die Konferenz nimmt heute, am 25. Juni 1969, 
die folgende Empfehlung an, die als Empfehlung 
betreffend ärztliche Betreuung und Krankengeld, 
1 969, bezeichnet wird . 

1. In dieser Empfehlung 
a) umfaßt der Ausdruck "Gesetzgebung" alle 

Gesetze und Verordnungen sowie die 
satzungsmäßigen Bestimmungen auf dem 
Gebiet der Sozialen Sicherheit; 

b) bedeutet der Ausdruck "vorgeschrieben" 
von oder auf Grund der innerstaatlichen 
Gesetzgebung bestimmt; 

c) bedeutet der· Ausdruck "Wohnsitz" den 
gewöhnlichen Wohnsitz im Gebiet des Mit­
glieds und der Ausdruck "Einwohne·r" eine 
Person, die ihren gewöhnlichen Wohnsitz 
im Gebier des Mitglieds hat; 

d) bezieht sich der Ausdruck "unterhalts­
berechtigt" auf die In vorgeschriebenen 
Fällen als gegeben angenommene Unter­
haltsberechtigung ; 

e) bedeutet der Ausdruck " Ehefrau" eme 
Ehefrau, die gegenüber dem Ehemann 
unterhaltsberechtigt ist; 

f) bezeichnet der Ausdruck. "Kind" 
i) ein Kind unter dem Alter, in dem die 

Schulpflicht endet, oder ein Kind unter 
1 5  Jahren, wobei die höhere Alters­
grenze in Betracht zu ziehen ist; und 

ii) unter vorgeschriebenen Bedingungen 
ein Kind unter einer vorgeschriebenen 
Altersgrenze, die höher als die 111 

Unterabsatz i) angegebene ist, sofern 
dieses Kind Lehrling oder Student ist 
oder infolge einer chronischen Krank­
heit oder Behinderung erwerbs�nfähig 
ist; 
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g) bedeutet der Ausdruck "Wartezeit" ent­
weder eine Beitragszeit oder eine Beschäf­
tigungszeit oder' eine Wohnsitzzeit . oder 
irgendeine Verlbindung dieser Zeiten, je 
nachdem was vorgeschrieben ist; 

h) bedeutet der Aus.druck "Krankheit" jeden 
Krankheitszustand ohne Rücksicht auf 
dessen Ursache; 

i) um faßt der Ausdruck "ärztliche Betreuung" 
auch die damit zusammenhängenden Lei­
stungen. 

2. Die Mitglieder sollten den Geltungsbereich 
ihrer Gesetzgebung über die in Artikel 8 des 
übereinkommens über ärztliche Betreuung und 
Krankengeld, 1 969, angeführte ärztliche Betreu­
ung, wenn nötig schrittweise und unter geeigne­
ten Voraussetzungen auf folgende Personenkreise 
aus.dehnen: 

a) Personen, die zu gelegentlichen Arbeiten 
verwendet werden; 

b) Familienangehörige des Arbeitgebers, die 
in seinem Haushalt leben, in bezug auf die 
für ihn verrichtete Arlheit; 

c) alle erwerbstätigen Personen; 
d) die Ehefrauen und Kinder der unter Buch­

staben a) his c) dieses .Nbsatzes hezeichneten 
Personen; und 

e) alle Einwohner. 
3. Die in Artikel 8 des übereinkommens über 

ärztliche Betreuung und Krankengeld, 1969, an­
geführte ärztliche Betreuung sollte umfassen: 

a) die Bereitstellung von medizinischen Be­
helfen, wie z. B. Brillen; und 

b) Dienste für Genesende. 
4. Der Anspruch auf die in Artikel 8 des 

übereinkommens über ärztliche Betreuung und 
Krankengeld, 1969, angefUhrte ärztliche Be­
treuung sollte nicht von der Zurücklegung einer 
Wartezeit abhängig gemacht werden. 

5. Scheidet ein Leistungsempfänger a:us dem 
Kreis der geschützten Personen aus, so sollte die 
in Artikel 8 des übereinkommens über ärztliche 
Betreuung und Kran'kengeld, 1969, angeführte 
ärztliche Betreuung bei einem Krankheitsfall, bei 
dessen Beginn er noch zum geschützten Personen­
kreis gehört hatte, während der ganzen ' Dauer 
des Falls gewährt w�rden. 

6. Unter vorgeschriebenen Bedingungen sollten 
die in den Teilen II und III des übereinkommens 
über ärztliche Betreuung und Krankengeld, 1969, 
vorgesehenen Leistungen einer geschützten Per­
son, die sich vorübergehend außerhalb des Ge­
biets des Mitglieds aufhält, weitergewährt wer­
den. 

7. Vom Leistungsempfänger oder gegebenen­
falls von seinem Ernährer sollte nicht verlangt 
werden, daß er sich an den Kosten der in Ar­
tikel 8 des übereinkommens über ärztliche Be­
treuung und Krankengeld, 1969, angeführten 
ärztlichen Betreuung beteiligt, 

a) wenn seine Mittel vorgeschriebene Beträge 
nicht ülbersteigen; 

b) bei Kran�heiten, die anerkanntermaßen 
eine längere .Betreuung erfordern . 

8. Eine in hezug auf Krankengeld geschützte 
Person sollte bei einer mit Verdienstausfall ver­
bundenen Unterbrechung der Arbeit eine Bar­
leistung erhalten, wenn die Unterbrechung da­
durch gerechtfertigt ist, daß diese Person 

a) einer ärztlichen Betreuung heilender oder 
vorbeugender' Art bedarf; 

b) sich in Quarantäne hefindet; 
c) zu Rehabilitationszwecken unter ärztlicher 

Aufsicht steht; oder 
d) sich auf Genesungsurlaub befindet. ' 

9. Leidet eine geschützte Person an einer 
Krankheit, die sie zur Ausübung ihrer normalen 
Arheit nicht ' vollständig unfähig macht, so sollte 
ihr angemessene Gelegenheit geboten werden, 
während der normalen Arbeitszeit die notwen­
dige ärztliche Behandlung zu erhalten. 

10. Es sollten geeignete Vorkehrungen ge­
troffen werden; um erwerbstätigen geschützten 
Personen zu helfen, die einen unterhaltsberech­
tigten Kranken zu betreuen haben. 

1 1 . Die Mitglieder sollten ,den Geltungsbereich 
ihrer Gesetzgebung über das in Artikel 1 8  des 
übereinkommens über ärztliche Betreuung und 
Krankengeld, 1969, angeführte Krankengeld, 
wenn nötig schrittweise und unter geeigneten 
Voraussetzungen auf folgende Personenkreise 
ausdehnen: ' . 

a) Personen, die zu gelegentlichen ' Arbeiten 
verwendet werden; 

b) Familienangehörige des Arbeitgebers, die in 
seinem Haushalt leben, in bezug auf die 
für ihn verrichtete Arbe'it; und 

c) alle erwerbstätigen Personen. 
12.  Der in Artikel 22 .Nbsatz 1 und Artikel 23 

Absatz 1 des übereinkommens über ärztlidle 
Betreuung und Krankengeld, 1969, vorgesehene 
Hundertsatz sollte um mindestens 62/3 Einheiten 
erhöht werden. 

13. Im Fall einer Arbeitsunfähigkeit, die siCh 
aus einer Krankheit ergibt und Verdienstausfall 
zur Folge hat, sollte während der ganzen Dauer 
des Falls eine Barleistung gezahlt werden . 
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